
Informationen zum Ablauf des Entlassmanagements
sowie eventuell erforderlicher nachstationärer Be-
handlung, Beratung oder Versorgung erhalten Sie i.d.R.
von Ihrer entlassenden Station.*

*Bitte beachten Sie, dass telefonische Auskünfte zur
Entlassung eines Patienten aus Datenschutzgründen nur
bedingt möglich sind. bedingt möglich sind. 

Stempel



Liebe Patientin, 
lieber Patient,  

wir möchten, dass Sie auch nach der Behandlung 
in unserem Krankenhaus eine professionelle An-
schlussbehandlung erfahren. Bei Vorliegen der 
medizinischen Notwendigkeit werden alle dahin-
gehenden Maßnahmen im Rahmen des Entlass-
managements geplant und vorbereitet. Damit ent-
sprechen wir einer gesetzlichen Vorgabe, die ab 1. 
Oktober 2017 für alle Krankenhäuser und Kliniken 
bindend ist.  

Unser Ziel ist es, Sie und Ihre Angehörigen auf die-
ser Basis noch besser und intensiver während Ihres 
Krankenhausaufenthaltes bei uns zu unterstützen 
und auf die Zeit nach Ihrer stationären Entlassung 
vorzubereiten.  

Grundsätzlich neu ist dieser Service zwar nicht, ab 
Oktober 2017 kommen jedoch gesetzliche Neue-
rungen hinzu, über die wir Sie in diesem Flyer als 
sächsische Krankenhäuser informieren möchten.     

Ihr Krankenhaus

Einwilligungserklärung 
(Anlage 1b)  

Zur Organisation einer möglichst lückenlosen 
Anschlussversorgung benötigen wir Ihr Einver-
ständnis und Ihre Unterstützung bzw. die Ihrer 
Angehörigen.   

Auch die Mitarbeit durch Ihre Kranken- oder 
Pflegekasse kann uns dabei helfen, für Sie die er-
forderlichen Maßnahmen nach unserem Kranken-
hausaufenthalt in die Wege zu leiten.   

Sollten Maßnahmen im Anschluss an Ihre Kran-
kenhausbehandlung erforderlich sein, werden wir 
Sie darüber informieren. 

Dazu erhalten Sie eine Einwilligungserklärung 
(Anlage 1b).   

Entlassmanagement 
(Anlage 1a)  

Das Entlassmanagement ist die Voraussetzung für 
eine bedarfsgerechte und lückenlose medizinische 
Anschlussversorgung z.B. durch Ihren Hausarzt, 
einen Pflegedienst oder eine Rehabilitationseinrich-
tung.

Das Entlassmanagement kann neben der patienten-
individuellen Bedarfsanalyse entsprechend Ihres 
Krankheitsbildes beispielsweise beinhalten:

 ◼ Unterstützung bei der Beantragung von Leis-
tungen bei Kranken- und Pflegekassen, insbe-
sondere bei Höherstufung oder Beantragung 
eines Pflegegrades

 ◼ Unterstützung bei der Beantragung eines Hilfs-
mittels

 ◼ Beratung zu Leistungsansprüchen bei einer 
Krebserkrankung

 ◼ Beratungen zu Rehabilitationsmaßnahmen, er-
forderlicher häuslicher oder stationärer Pflege

 ◼ Hilfe bei der Terminsuche bei Ihrem weiterbe-
handelnden Arzt oder Therapeuten

Bitte lesen Sie die Formulare zum Entlass-
management sehr genau durch. Ihre Zu-
stimmung ist zwingend erforderlich, damit 
wir alle im Rahmen des Entlassmanage-
ments erforderlichen Maßnahmen für Sie 
einleiten können. !Über die medizinische Notwendigkeit dieser 

Maßnahmen entscheidet ihr behandelnder Arzt 
mit einem multiprofessionellen Team in der Re-
gel unmittelbar im Zusammenhang mit Ihrer Ent-
lassung aus der stationären Behandlung.
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